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Niederschrift 

über die 34. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

am Donnerstag, 19. September 2019, 17:00 Uhr 

im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 

 

 

Anwesende:  

 

Mitglieder 

Dominique Kalb, Vorsitzender, CDU 

Sascha Gröling, 1. stellvertretender Vorsitzender, SPD 

Eva Koch, 2. stellvertretende Vorsitzende, B90/Grüne 

Judith-Annette Boczkowski, Mitglied, SPD 

Dietmar Bürger, Mitglied, SPD 

Mario Lang, Mitglied, SPD 

Maximilian Bathon, Mitglied, CDU (bis 17.55 Uhr, Vertretung für Wolfram Kieselbach) 

Jutta Schwalm, Mitglied, CDU (Vertretung für Jörg Hildebrandt) 

Steffen Müller, Mitglied, B90/Grüne 

Sven René Dreyer, Mitglied, AfD 

Gerhard Schenk, Mitglied, AfD 

Violetta Bock, Mitglied, Kasseler Linke 

Matthias Nölke, Mitglied, FDP 

 

Teilnehmer mit beratender Stimme 

Pasquale Malva, Vertreter des Ausländerbeirates 

Peter Müller, Vertreter des Seniorenbeirates (Vertretung für Heinz Gunter Drubel) 

 

Magistrat 

Dirk Stochla, Stadtrat, SPD 

 

Schriftführung 

Sabine John, Hauptamt - Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 

Entschuldigt: 

Helmut Ernst, Vertreter des Behindertenbeirates 

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 
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Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 

Dr. Georg Förster, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 

Anne Grimm, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 

Heiko Büsscher, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 

Martin Groh, documenta archiv 

Matthias Lohr, HNA 

Maik Bock, Initiative Radentscheid Kassel 

Luisa Sümmermann, Initiative Radentscheid Kassel 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. KVG-Netzreform - Fahrplananpassungen der KVG zum  

Fahrplanwechsel Dezember 2018                                                        101.18.1183 

2. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel 101.18.1237 

3. Nationales Projekt des Städtebaus – Neugestaltung des 

Brüder-Grimm-Platzes Zuwendungsantrag 

101.18.1421 

4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel  

Nr. I/ 40 „Eissport–Trainingshalle, Am Sportzentrum“ 

(Aufstellungsbeschluss) 

101.18.1422 

5. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/14 "Fiedlerstraße / 

Eisenschmiede" (Aufstellungsbeschluss) 

101.18.1423 

6. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/50 "Wolfsgraben" 

(Aufstellungsbeschluss und Anordnung der Umlegung) 

101.18.1424 

7. Zahl der Um- und Ausbaumaßnahmen mit Erhebung von 

Straßenbeiträgen 

101.18.1397 

8. KVG Betrieb für Nutzer*innen aufrechterhalten 101.18.1398 

9. Baumaßnahmen in Kassel 101.18.1400 

10. Gestaltung Karlsplatz / documenta-Institut 101.18.1429 

11. Einladung "Stadt in Bewegung: Nächster Halt Zukunft!" 101.18.1447 

12. Integriertes Entwicklungskonzept Kasseler Osten (ISEK) 101.18.1455 

 

 

Vorsitzender Kalb eröffnet die mit der Einladung vom 11. September 2019 

ordnungsgemäß einberufene 34. öffentliche Sitzung des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr, begrüßt die Anwesenden und stellt die 

Beschlussfähigkeit fest. 
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Zur Tagesordnung 

 

Stadtverordnete Bock, Fraktion Kasseler Linke, beantragt, den Tagesordnungspunkt 4 

betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/40 „Eissport-

Trainingshalle, Am Sportzentrum“ (Aufstellungsbeschluss), 101.18.1422, wegen 

Beratungsbedarf von der Tagesordnung der heutigen Sitzung abzusetzen. 

 

Vorsitzender Kalb stellt den Antrag von Stadtverordnete Bock, Fraktion Kasseler Linke, 

auf Vertagung der Vorlage des Magistrats zur Abstimmung. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: AfD, Kasseler Linke, FDP+Freie Wähler+Piraten 

Ablehnung:    SPD, CDU, B90/Grüne 

Enthaltung:      -- 

den 

 

Beschluss 

 

Der Geschäftsordnungsantrag der Fraktion Kasseler Linke auf Absetzung der 

Vorlage des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. I/40 „Eissport-Trainingshalle, Am Sportzentrum“ 

(Aufstellungsbeschluss), 101.18.1422, wird abgelehnt. 

 

Auf Antrag des Stadtverordneten Nölke, Fraktion FDP+Freie Wähler+Piraten, wird 

Tagesordnungspunkt 11 betr. Einladung „Stadt in Bewegung: Nächster Halt Zukunft!“, 

Antrag der Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten, - 101.18.1447 –, vorgezogen und 

nach Tagesordnungspunkt 6 zur Beratung aufgerufen. Dagegen erhebt sich kein 

Widerspruch. 

 

Einvernehmlich wird festgelegt, den Tagesordnungspunkt 1 betr. KVG-Netzreform  

– Fahrplananpassungen der KVG zum Fahrplanwechsel Dezember 2018, Bericht des 

Magistrats, - 101.18.1183 -, aus Zeitgründen von der Tagesordnung abzusetzen. Der 

Bericht wird für eine der nächsten Sitzungen vorgemerkt. 

 

Vorsitzender Kalb stellt die so geänderte Tagesordnung fest. 
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1. KVG-Netzreform - Fahrplananpassungen der KVG zum Fahrplanwechsel 

Dezember 2018 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11. März 2019 

Bericht des Magistrats 

- 101.18.1183 - 

 

Abgesetzt 

 

 

2. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.1237 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

I. Die Stadtverordnetenversammlung ist sich ihrer Verantwortung für die 

Gewährleistung einer stadtgerechten Mobilität in Kassel bewusst und erkennt an, 

dass dafür der Kfz-Anteil insbesondere bei innerstädtischen Fahrten kurzer 

Wegestrecken spürbar gesenkt werden muss. Ein adäquates Mittel dafür besteht 

u. a. in der deutlich beschleunigten Förderung des Radverkehrs. Mit dem Ziel, 

mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer zu erreichen, soll als Planungs- und 

Umsetzungsgrundsatz die Trennung der Verkehrsarten gelten. 

 

II. Die Stadtverordnetenversammlung 

 

(1) beauftragt den Magistrat bei der Abwägung von Planungsvarianten innerhalb 

von Straßenbauprojekten die Belange des Radverkehrs mit hohem Gewicht im 

Rahmen der geltenden Regelwerke zu berücksichtigen. 

Sofern in den Regelwerken Mindestmaße für den Radverkehr angegeben sind, 

sollen diese – soweit baulich möglich – nicht zum Ansatz kommen, sondern es 

sollen Regelmaße verwendet werden. In jedem Fall ist die Aneinanderreihung 

von Mindestmaßen zu vermeiden. 

 

(2) beauftragt den Magistrat den Radverkehr über längere Strecken einheitlich zu 

gestalten und in kontinuierlicher Form zu führen. Netzlücken im Haupt- und 

Nebennetz des Radverkehrs sind zu schließen. Sofern Rad- und Fußverkehr  
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nebeneinander auf einem Niveau geführt werden, sind diese deutlich 

erkennbar voneinander zu trennen. Um existierende Konflikte zu vermindern,  

werden bestehende Infrastrukturen, die diesem Grundsatz nicht entsprechen, 

schrittweise angepasst. 

 

(3) beauftragt den Magistrat einen besonderen Schwerpunkt beim Ausbau 

sicherer Radrouten auf die Strecken entlang von Hauptverkehrsstraßen zu 

richten. 

 

(4) beauftragt den Magistrat im Nebenstraßennetz die Radrouten komfortabel 

und durchgängig befahrbar herzustellen und den Kfz-Durchgangsverkehr dort 

geeignet zu reduzieren bzw. zu entschleunigen. 

 

(5) beauftragt den Magistrat die Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur im Umkreis 

von 500 m um Schulen und Kindergärten sicherer zu machen. Sofern 

verkehrsbehördliche Maßnahmen sinnvoll erscheinen, bittet die 

Stadtverordnetenversammlung den Oberbürgermeister entsprechende 

Anordnungen zu treffen. 

 

(6) bittet den Oberbürgermeister notwendige verkehrsbehördliche Anordnungen 

zu treffen, sodass an Lichtsignalanlagen aufgeweitete Radaufstellbereiche oder 

andere sichere und für den Kfz-Verkehr deutlich wahrnehmbare 

Radverkehrsführungen entstehen und i. d. R. kontaktlose Technologien zur 

Grünzeitanforderung für Radfahrer eingesetzt werden. 

 

(7) beauftragt den Magistrat ein Programm zur Steigerung der Anzahl der 

Radabstellplätze in Ausführung und Ausstattung nach dem Stand der Technik 

aufzulegen. 

 

Als grobes Maß für den Bedarf gilt dabei, dass die Anzahl öffentlich nutzbarer 

Radabstellplätze in einem Bezugsgebiet ca. 20 % der Anzahl der Kfz-

Stellplätze im öffentlichen Raum betragen soll. 

 

(8) beauftragt den Magistrat eine als dauerhaft angelegte Kampagne für mehr 

Rücksichtnahme im Verkehr, die alle Verkehrsarten adressiert, in Verbindung 

mit fördernder Öffentlichkeitsarbeit für den Rad- und Fußverkehr sowie den 

Öffentlichen Personennahverkehr aufzulegen. 

 

III. Die Stadtverordnetenversammlung ist sich bewusst, dass zur Förderung des 

Radverkehrs flächenbezogene Zielkonflikte mit anderen Verkehrs- bzw. 

Nutzungsarten gelöst werden müssen. Der Magistrat wird deshalb aufgefordert, 

bei allen künftigen Maßnahmen die Bedarfe für den fließenden und ruhenden  
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Kfz-Verkehr kritisch zu bewerten und auch Planungsvarianten vorzuschlagen, bei 

denen Fahrspuren bzw. Kfz-Stellplätze ganz oder teilweise wegfallen. Dabei ist 

jeweils aufzuzeigen, wie bzw. zu welchem Grad die bisherigen Verkehrs- und 

Nutzungsfunktionen zukünftig erfüllt werden können. 

 

IV. Die Stadtverordnetenversammlung ist sich bewusst, dass für den beschleunigten 

Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur mehr Ressourcen als bisher notwendig sind. 

Der Magistrat wird deshalb aufgefordert, noch im Jahr 2019 mindestens eine 

zusätzliche, unbefristete Stelle für den Radverkehr einzurichten und ab dem Jahr 

2020 zwei weitere, unbefristete Stellen einzuplanen.  

Darüber hinaus sollen ab 2020 pro Jahr mindestens 500.000 Euro zusätzlich für 

Radverkehrsmaßnahmen in den Haushalt eingeplant werden, die vorwiegend als 

städtische Eigenanteile für spezifisch geförderte Radverkehrsprojekte dienen 

können. Angestrebt wird, dass mit Eigenmitteln und Förderung im Durchschnitt 

mindestens 1,5 Mio. Euro zusätzlich pro Jahr für den Radverkehr aufgewandt 

werden. 

 

V. Der Magistrat wird aufgefordert, die originären Radverkehrsmittel transparent im 

Haushalt abzubilden. 

 

VI. Der Magistrat wird aufgefordert, einmal jährlich über die Fortschritte der 

Radverkehrsförderung im zuständigen Ausschuss zu berichten.“ 

 

 

 Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke  

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

IV. […Unverändert] und ab dem Jahr 2020 fünf weitere, unbefristete Stellen 

einzuplanen. Darüber hinaus sollen ab 2020 pro Jahr mindestens 

5,96 Mio Euro zusätzlich für Radverkehrsmaßnahmen in den Haushalt 

eingeplant werden. Diese Eigenmittel können durch Einnahmen aus 

Förderungen gegenfinanziert werden.  

  

VI. Der Magistrat berichtet jeweils in der ersten Sitzung im Jahr über die 

quantifizierten Fortschritte der Radverkehrsförderung im zuständigen 

Ausschuss. 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke 

Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, AfD 

Enthaltung: FDP+Freie Wähler+Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke zum Antrag des Magistrats  

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

abgelehnt. 

 

 

 Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne und des 

Stadtverordneten Andreas Ernst 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen: 

 

I. Die Stadtverordnetenversammlung ist sich ihrer Verantwortung für die 

Gewährleistung einer stadtgerechten Mobilität in Kassel bewusst und erkennt an, 

dass dafür der Kfz-Anteil insbesondere bei innerstädtischen Fahrten kurzer 

Wegstrecken spürbar gesenkt werden muss. Ein adäquates Mittel dafür besteht 

u.a. in der deutlich beschleunigten Förderung des Radverkehrs. Mit dem Ziel mehr 

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer zu erreichen, soll als Planungs- und 

Umsetzungsgrundsatz die Trennung der Verkehrsarten gelten. 

 

II. Die Stadtverordnetenversammlung 

 

(1) beauftragt den Magistrat, bei der Abwägung von Planungsvarianten innerhalb 

von Straßenbauprojekten die Belange des Radverkehrs mit hohem Gewicht im 

Rahmen der geltenden Regelwerke zu berücksichtigen. Sofern in den 

Regelwerken Mindestmaße für den Radverkehr angegeben sind, sollen diese - 

soweit baulich möglich - nicht zum Ansatz kommen, sondern es sollen die 

Regelmaße verwendet werden. Eine Aneinanderreihung von Mindestmaßen ist 

zu vermeiden. 

 

(2) beauftragt den Magistrat, den Radverkehr über längere Strecken einheitlich 

und in kontinuierlicher Führungsform zu gestalten. Netzlücken im Haupt- und 

Nebennetz des Radverkehrs sind zu schließen. Sofern Rad- und Fußverkehr  
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nebeneinander auf einem Niveau geführt werden, sind diese deutlich 

erkennbar voneinander zu trennen. Um existierende Konflikte zu vermindern, 

werden bestehende Infrastrukturen, bei denen der Fuß- und Radverkehr nicht 

getrennt geführt wird, schrittweise angepasst. 

 

(3) beauftragt den Magistrat, pro Jahr für mindestens 5 km 

Hauptverkehrsstraßen in der Baulast der Stadt Kassel bis zum Abschluss der 

Vorplanung (Ende der Leistungsphase 2 HOAI) neu zu planen und dabei neue 

Radverkehrsanlagen in beiden Fahrtrichtungen zu integrieren. Dabei werden 

zwei Knotenpunkte möglichst lückenlos miteinander verbunden und es sind 

neben den Strecken auch adäquate Lösungen für die Knotenpunkte zu 

planen. Sollten die Längen in einem Jahr nicht erreicht werden, erhöht sich 

das Planungsziel im jeweils folgenden Jahr entsprechend. Ergänzend sollen 

parallel dazu Verkehrskonzepte erstellt und Verkehrsversuche durchgeführt 

werden, die aufzeigen, wie der Verkehr im Hauptstraßennetz insgesamt 

künftig abzuwickeln ist. 

Es sollen bauliche Varianten der Trennung des Radverkehrs vom KfZ-Verkehr 

bevorzugt werden, wenn die Flächen zur Verfügung stehen. Die 

Radverkehrsanlagen sind mit einem ebenen und dauerhaft gut befahrbaren 

Belag vorzusehen, der sich durchgängig visuell von angrenzenden Flächen 

absetzt.  

 

(4) beauftragt den Magistrat, im Nebenstraßennetz die Radrouten komfortabel 

und durchgängig befahrbar herzustellen und den KFZ-Durchgangsverkehr dort 

geeignet zu reduzieren bzw. zu entschleunigen. Bei allen künftigen baulichen 

Maßnahmen sollen dafür insbesondere die Querungsmöglichkeiten für den 

Fußverkehr sowie die Sichtbeziehungen an den Knotenpunkten verbessert 

werden. Außerdem soll die Anlage von KFZ-Stellplätzen am Fahrbahnrand 

fahrradfreundlich umgestaltet werden. Bei der Priorisierung von 

Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Fahrbahndeckensanierung) sollen die 

Radrouten des Verkehrsentwicklungsplans besonders berücksichtigt werden. 

Bis zum Jahr 2025 werden mindestens die in Anlage „Ziel 4 – Liste der 

Nebenstraßen“ beziehungsweise „Ziel 4 – Maßnahmenübersicht 

Nebenstraßen“ ersichtlichen Bauvorhaben angegangen. 

 

(5) beauftragt den Magistrat, die Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur im Umkreis 

von 500m um Schulen und Kindergärten, insbesondere auch durch bauliche 

Maßnahmen, sicherer zu machen. Sofern verkehrsbehördliche Maßnahmen 

sinnvoll erscheinen, bittet die Stadtverordnetenversammlung den 

Oberbürgermeister entsprechende Anordnungen zu treffen. 
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(6) bittet den Oberbürgermeister, notwendige verkehrsbehördliche Anordnungen 

zu treffen, sodass an Lichtsignalanlagen sichere und für den Kfz-Verkehr 

deutlich wahrnehmbare Radverkehrsführungen entstehen und i. d. R. 

berührungslose Technologien zur Grünzeitanforderung für Radfahrer 

eingesetzt werden. Mit dem Ziel der Wartezeit-Reduktion werden jährlich im 

Durchschnitt mindestens an 3 Kreuzungen mit LSA Anpassungen zugunsten 

des Fuß- und Radverkehrs vorgenommen. Dabei sollen insbesondere auch 

die Planungen aus den Zielen II (3) (Hauptverkehrsstraßen) und II (4) 

(Nebenstraßen) berücksichtigt werden. Sofern es eigene Radfahrsignale gibt, 

sollten die Freigaben für Radverkehr mit einem zeitlichen Vorlauf vor dem 

KfZ-Verkehr in der gleichen Richtung erfolgen, um die Wahrnehmbarkeit der 

Radfahrenden weiter zu unterstützen. Als sichere und deutlich 

wahrnehmbare Radverkehrsführungen an signalgesteuerten Knotenpunkten 

sollen beispielsweise aufgeweitete Radaufstellstreifen vor den Kfz-Spuren 

(ARAS), vorgezogene Haltlinien im Seitenbereich, Fahrradschleusen oder 

indirektes Linksabbiegen zum Einsatz kommen. 

 

(7) beauftragt den Magistrat, ein Programm zur Steigerung der Anzahl der 

Radabstellplätze in Ausführung und Ausstattung nach dem Stand der Technik 

aufzulegen. Als grobes Maß für den Bedarf gilt dabei, dass die Anzahl öffentlich 

nutzbarer Radabstellplätze in einem Bezugsgebiet ca. 40% der Anzahl der Kfz-

Stellplätze im öffentlichen Raum betragen soll. Dabei sind bis zum Jahr 2022 

1800 Abstellplätze zu schaffen. Des weiteren sollen exemplarisch 

verschiedene Erweiterungen, wie Überdachung, Druckluftstation und 

Ladestationen in diesem Zeitraum aufgestellt werden. Nach diesem 

Umsetzungszeitraum (bis 2022) soll evaluiert werden, ob die Anzahl 

öffentlich nutzbarer Radabstellplätze in einem Bezugsgebiet auf 60% oder 

80% der Anzahl der Kfz-Stellplätze im öffentlichen Raum bis zum Jahr 2025 

erhöht werden soll. Ebenso soll dabei evaluiert werden, welche der oben 

genannten Erweiterungen sich bewährt haben, und daher verstärkt in den 

nächsten Jahren bis 2025 eingerichtet werden sollen.  

 

(8) beauftragt den Magistrat, eine als dauerhaft angelegte Kampagne für mehr 

Rücksichtnahme im Verkehr, die alle Verkehrsarten adressiert, in Verbindung 

mit fördernder Öffentlichkeitsarbeit für den Rad- und Fußverkehr sowie den 

Öffentlichen Personennahverkehr aufzulegen. 

 

III. Die Stadtverordnetenversammlung ist sich bewusst, dass zur Förderung des 

Radverkehrs flächenbezogene Zielkonflikte mit anderen Verkehrs- bzw. 

Nutzungsarten gelöst werden müssen. Der Magistrat wird deshalb aufgefordert,  
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bei allen künftigen Maßnahmen die Bedarfe für den fließenden und ruhenden 

Kfz-Verkehr kritisch zu bewerten und auch Planungsvarianten vorzuschlagen, bei 

denen Fahrspuren bzw. Kfz-Stellplätze ganz oder teilweise wegfallen. Dabei ist 

jeweils aufzuzeigen, wie bzw. zu welchem Grad die bisherigen Verkehrs- und 

Nutzungsfunktionen zukünftig erfüllt werden können. 

 

IV. Die Stadtverordnetenversammlung ist sich bewusst, dass für den beschleunigten 

Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur mehr Ressourcen als bisher notwendig sind. 

Der Magistrat wird deshalb aufgefordert, noch im Jahr 2019 mindestens eine 

zusätzliche, unbefristete Stelle für den Radverkehr einzurichten und im Jahr 2020 

zwei weitere, unbefristete Stellen einzuplanen. In den Folgejahren bis 2023 soll 

jedes Jahr eine weitere, unbefristete Stelle eingeplant werden. Darüber hinaus 

sollen für das Jahr 2020 750.000 Euro zusätzlich für Radverkehrsmaßnahmen in 

den Haushalt eingeplant werden, die vorwiegend als städtische Eigenanteile für 

spezifisch geförderte Radverkehrsprojekte dienen können. Angestrebt wird, die 

städtischen Eigenmittel bis zum Jahr 2023 jährlich um jeweils 250.000 Euro und 

2024 um 500.000 zu steigern. Mithin könnten somit im Jahr 2024 inkl. 

Fördermittel insgesamt 9.000.000 Euro (45,00 Euro pro Kopf) als Gesamtmittel 

zur Verfügung stehen. 

 

V. Der Magistrat wird aufgefordert, die originären Radverkehrsmittel transparent im 

Haushalt abzubilden. 

 

VI. Der Magistrat wird aufgefordert, einmal jährlich über die Fortschritte der 

Radverkehrsförderung im zuständigen Ausschuss zu berichten. Dabei sollte u.a. 

auch die von der Universität Kassel entwickelte Methode zur Aufschlüsselung 

der Kosten verschiedener Verkehrsmittel angewendet werden. 

 

Stadtverordnete Koch, Fraktion B90/Grüne, begründet den gemeinsamen 

Änderungsantrag. 

 

Im Rahmen einer kontroversen Diskussion beantwortet Stadtrat Stochla die Fragen der 

Ausschussmitglieder. 

 

Stadtverordnete Schwalm, CDU-Fraktion, beantragt eine abschnittsweise Abstimmung. 
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Der gemeinsame Änderungsantrag wird abschnittsweise zur Abstimmung gestellt. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD, FDP+Freie Wähler+Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer I des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne und 

des Stadtverordneten Andreas Ernst zum Antrag des Magistrats betr. Förderung des 

Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (1) des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne 

und des Stadtverordneten Andreas Ernst zum Antrag des Magistrats betr. Förderung 

des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 

 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
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Ziffer II (2) des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne 

und des Stadtverordneten Andreas Ernst zum Antrag des Magistrats betr. Förderung 

des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP+Freie Wähler+Piraten 

Ablehnung: CDU 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (3) des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne 

und des Stadtverordneten Andreas Ernst zum Antrag des Magistrats betr. Förderung 

des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (4) des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne 

und des Stadtverordneten Andreas Ernst zum Antrag des Magistrats betr. Förderung 

des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
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Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (5) des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne 

und des Stadtverordneten Andreas Ernst zum Antrag des Magistrats betr. Förderung 

des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (6) des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne 

und des Stadtverordneten Andreas Ernst zum Antrag des Magistrats betr. Förderung 

des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke 

Ablehnung: CDU 

Enthaltung: AfD, FDP+Freie Wähler+Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (7) des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne 

und des Stadtverordneten Andreas Ernst zum Antrag des Magistrats betr. Förderung 

des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird zugestimmt. 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (8) des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne 

und des Stadtverordneten Andreas Ernst zum Antrag des Magistrats betr. Förderung 

des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke 

Ablehnung: CDU 

Enthaltung: AfD, FDP+Freie Wähler+Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer III des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne und 

des Stadtverordneten Andreas Ernst zum Antrag des Magistrats betr. Förderung des 

Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne 

Ablehnung: CDU, Kasseler Linke 

Enthaltung: AfD, FDP+Freie Wähler+Piraten 

den  

 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer IV des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne und 

des Stadtverordneten Andreas Ernst zum Antrag des Magistrats betr. Förderung des 

Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird zugestimmt. 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer V des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne und 

des Stadtverordneten Andreas Ernst zum Antrag des Magistrats betr. Förderung des 

Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP+Freie Wähler+Piraten 

Ablehnung: AfD 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer VI des gemeinsamen Änderungsantrages der Fraktionen SPD und B90/Grüne und 

des Stadtverordneten Andreas Ernst zum Antrag des Magistrats betr. Förderung des 

Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird zugestimmt. 

 

 

 Durch gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne und 

des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderter Antrag des Magistrats 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen: 

 

I. Die Stadtverordnetenversammlung ist sich ihrer Verantwortung für die 

Gewährleistung einer stadtgerechten Mobilität in Kassel bewusst und erkennt an, 

dass dafür der Kfz-Anteil insbesondere bei innerstädtischen Fahrten kurzer 

Wegstrecken spürbar gesenkt werden muss. Ein adäquates Mittel dafür besteht 

u.a. in der deutlich beschleunigten Förderung des Radverkehrs. Mit dem Ziel mehr 

Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer zu erreichen, soll als Planungs- und 

Umsetzungsgrundsatz die Trennung der Verkehrsarten gelten. 
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II. Die Stadtverordnetenversammlung 

 

1. beauftragt den Magistrat, bei der Abwägung von Planungsvarianten innerhalb 

von Straßenbauprojekten die Belange des Radverkehrs mit hohem Gewicht im 

Rahmen der geltenden Regelwerke zu berücksichtigen. Sofern in den Regelwerken 

Mindestmaße für den Radverkehr angegeben sind, sollen diese - soweit baulich 

möglich - nicht zum Ansatz kommen, sondern es sollen die Regelmaße verwendet 

werden. Eine Aneinanderreihung von Mindestmaßen ist zu vermeiden. 

 

2. beauftragt den Magistrat, den Radverkehr über längere Strecken einheitlich und 

in kontinuierlicher Führungsform zu gestalten. Netzlücken im Haupt- und 

Nebennetz des Radverkehrs sind zu schließen. Sofern Rad- und Fußverkehr 

nebeneinander auf einem Niveau geführt werden, sind diese deutlich erkennbar  

voneinander zu trennen. Um existierende Konflikte zu vermindern, werden 

bestehende Infrastrukturen, bei denen der Fuß- und Radverkehr nicht getrennt 

geführt wird, schrittweise angepasst. 

 

3. beauftragt den Magistrat, pro Jahr für mindestens 5 km Hauptverkehrsstraßen 

in der Baulast der Stadt Kassel bis zum Abschluss der Vorplanung (Ende der 

Leistungsphase 2 HOAI) neu zu planen und dabei neue Radverkehrsanlagen in 

beiden Fahrtrichtungen zu integrieren. Dabei werden zwei Knotenpunkte 

möglichst lückenlos miteinander verbunden und es sind neben den Strecken 

auch adäquate Lösungen für die Knotenpunkte zu planen. Sollten die Längen in 

einem Jahr nicht erreicht werden, erhöht sich das Planungsziel im jeweils 

folgenden Jahr entsprechend. Ergänzend sollen parallel dazu Verkehrskonzepte  

erstellt und Verkehrsversuche durchgeführt werden, die aufzeigen, wie der 

Verkehr im Hauptstraßennetz insgesamt künftig abzuwickeln ist. 

Es sollen bauliche Varianten der Trennung des Radverkehrs vom KfZ-Verkehr 

bevorzugt werden, wenn die Flächen zur Verfügung stehen. Die 

Radverkehrsanlagen sind mit einem ebenen und dauerhaft gut befahrbaren 

Belag vorzusehen, der sich durchgängig visuell von angrenzenden Flächen 

absetzt.  

 

4. beauftragt den Magistrat, im Nebenstraßennetz die Radrouten komfortabel und 

durchgängig befahrbar herzustellen und den KFZ-Durchgangsverkehr dort 

geeignet zu reduzieren bzw. zu entschleunigen. Bei allen künftigen baulichen 

Maßnahmen sollen dafür insbesondere die Querungsmöglichkeiten für den 

Fußverkehr sowie die Sichtbeziehungen an den Knotenpunkten verbessert 

werden. Außerdem soll die Anlage von KFZ-Stellplätzen am Fahrbahnrand 

fahrradfreundlich umgestaltet werden. Bei der Priorisierung von 

Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Fahrbahndeckensanierung) sollen die 
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Radrouten des Verkehrsentwicklungsplans besonders berücksichtigt werden. 

Bis zum Jahr 2025 werden mindestens die in Anlage „Ziel 4 – Liste der 

Nebenstraßen“ beziehungsweise „Ziel 4 – Maßnahmenübersicht 

Nebenstraßen“ ersichtlichen Bauvorhaben angegangen. 

 

5. beauftragt den Magistrat, die Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur im Umkreis von 

500m um Schulen und Kindergärten, insbesondere auch durch bauliche 

Maßnahmen, sicherer zu machen. Sofern verkehrsbehördliche Maßnahmen 

sinnvoll erscheinen, bittet die Stadtverordnetenversammlung den 

Oberbürgermeister entsprechende Anordnungen zu treffen. 

 

6. bittet den Oberbürgermeister, notwendige verkehrsbehördliche Anordnungen zu 

treffen, sodass an Lichtsignalanlagen sichere und für den Kfz-Verkehr deutlich 

wahrnehmbare Radverkehrsführungen entstehen und i. d. R. berührungslose 

Technologien zur Grünzeitanforderung für Radfahrer eingesetzt werden. Mit dem 

Ziel der Wartezeit-Reduktion werden jährlich im Durchschnitt mindestens an 3 

Kreuzungen mit LSA Anpassungen zugunsten des Fuß- und Radverkehrs 

vorgenommen. Dabei sollen insbesondere auch die Planungen aus den Zielen II 

(3) (Hauptverkehrsstraßen) und II (4) (Nebenstraßen) berücksichtigt werden. 

Sofern es eigene Radfahrsignale gibt, sollten die Freigaben für Radverkehr mit 

einem zeitlichen Vorlauf vor dem KfZ-Verkehr in der gleichen Richtung 

erfolgen, um die Wahrnehmbarkeit der Radfahrenden weiter zu unterstützen. 

Als sichere und deutlich wahrnehmbare Radverkehrsführungen an 

signalgesteuerten Knotenpunkten sollen beispielsweise aufgeweitete  

Radaufstellstreifen vor den Kfz-Spuren (ARAS), vorgezogene Haltlinien im 

Seitenbereich, Fahrradschleusen oder indirektes Linksabbiegen zum Einsatz 

kommen. 

 

7. beauftragt den Magistrat, ein Programm zur Steigerung der Anzahl der 

Radabstellplätze in Ausführung und Ausstattung nach dem Stand der Technik 

aufzulegen. Als grobes Maß für den Bedarf gilt dabei, dass die Anzahl öffentlich 

nutzbarer Radabstellplätze in einem Bezugsgebiet ca. 40% der Anzahl der Kfz-

Stellplätze im öffentlichen Raum betragen soll. Dabei sind bis zum Jahr 2022 

1800 Abstellplätze zu schaffen. Des weiteren sollen exemplarisch verschiedene 

Erweiterungen, wie Überdachung, Druckluftstation und Ladestationen in 

diesem Zeitraum aufgestellt werden. Nach diesem Umsetzungszeitraum (bis 

2022) soll evaluiert werden, ob die Anzahl öffentlich nutzbarer Radabstellplätze 

in einem Bezugsgebiet auf 60% oder 80% der Anzahl der Kfz-Stellplätze im 

öffentlichen Raum bis zum Jahr 2025 erhöht werden soll. Ebenso soll dabei 

evaluiert werden, welche der oben genannten Erweiterungen sich bewährt 

haben, und daher verstärkt in den nächsten Jahren bis 2025 eingerichtet 

werden sollen.  
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8. beauftragt den Magistrat, eine als dauerhaft angelegte Kampagne für mehr 

Rücksichtnahme im Verkehr, die alle Verkehrsarten adressiert, in Verbindung mit 

fördernder Öffentlichkeitsarbeit für den Rad- und Fußverkehr sowie den 

Öffentlichen Personennahverkehr aufzulegen. 

 

III. Die Stadtverordnetenversammlung ist sich bewusst, dass zur Förderung des 

Radverkehrs flächenbezogene Zielkonflikte mit anderen Verkehrs- bzw. 

Nutzungsarten gelöst werden müssen. Der Magistrat wird deshalb aufgefordert,  

bei allen künftigen Maßnahmen die Bedarfe für den fließenden und ruhenden 

Kfz-Verkehr kritisch zu bewerten und auch Planungsvarianten vorzuschlagen, bei  

denen Fahrspuren bzw. Kfz-Stellplätze ganz oder teilweise wegfallen. Dabei ist 

jeweils aufzuzeigen, wie bzw. zu welchem Grad die bisherigen Verkehrs- und 

Nutzungsfunktionen zukünftig erfüllt werden können. 

 

IV. Die Stadtverordnetenversammlung ist sich bewusst, dass für den beschleunigten 

Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur mehr Ressourcen als bisher notwendig sind. 

Der Magistrat wird deshalb aufgefordert, noch im Jahr 2019 mindestens eine 

zusätzliche, unbefristete Stelle für den Radverkehr einzurichten und im Jahr 2020 

zwei weitere, unbefristete Stellen einzuplanen. In den Folgejahren bis 2023 soll 

jedes Jahr eine weitere, unbefristete Stelle eingeplant werden. Darüber hinaus 

sollen für das Jahr 2020 750.000 Euro zusätzlich für Radverkehrsmaßnahmen in  

den Haushalt eingeplant werden, die vorwiegend als städtische Eigenanteile für 

spezifisch geförderte Radverkehrsprojekte dienen können. Angestrebt wird, die 

städtischen Eigenmittel bis zum Jahr 2023 jährlich um jeweils 250.000 Euro und 

2024 um 500.000 zu steigern. Mithin könnten somit im Jahr 2024 inkl. 

Fördermittel insgesamt 9.000.000 Euro (45,00 Euro pro Kopf) als Gesamtmittel 

zur Verfügung stehen. 

 

V. Der Magistrat wird aufgefordert, die originären Radverkehrsmittel transparent im 

Haushalt abzubilden. 

 

VI. Der Magistrat wird aufgefordert, einmal jährlich über die Fortschritte der 

Radverkehrsförderung im zuständigen Ausschuss zu berichten. Dabei sollte u.a. 

auch die von der Universität Kassel entwickelte Methode zur Aufschlüsselung 

der Kosten verschiedener Verkehrsmittel angewendet werden. 

 

Der durch gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne und 

des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderte Antrag des Magistrats wird 

abschnittsweise zur Abstimmung gestellt. 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD, FDP+Freie Wähler+Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer I des durch gemeinsamen Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  

 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (1) des durch gemeinsamen Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
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Ziffer II (2) des durch gemeinsamen Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP+Freie Wähler+Piraten 

Ablehnung: CDU 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (3) des durch gemeinsamen Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (4) des durch gemeinsamen Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 
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den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (5) des durch gemeinsamen Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (6) des durch gemeinsamen Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke 

Ablehnung: CDU 

Enthaltung: AfD, FDP+Freie Wähler+ Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (7) des durch gemeinsamen Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

zugestimmt. 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer II (8) des durch gemeinsamen Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke 

Ablehnung: CDU 

Enthaltung: AfD, FDP+Freie Wähler+Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer III des durch gemeinsamen Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne 

Ablehnung: CDU, Kasseler Linke 

Enthaltung: AfD, FDP+Freie Wähler+Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
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Ziffer IV des durch gemeinsamen Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer V des durch gemeinsamen Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

zugestimmt. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP+Freie Wähler+ Piraten 

Ablehnung: AfD 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Ziffer VI des durch gemeinsamen Änderungsantrags der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst geänderten Antrag des Magistrats 

betr. Förderung des Radverkehrs im Gebiet der Stadt Kassel, 101.18.1237, wird 

zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Gröling 
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3. Nationales Projekt des Städtebaus – Neugestaltung des Brüder-Grimm-

Platzes 

Zuwendungsantrag 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.1421 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Auf der Grundlage der Zusage des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 

Heimat vom 5. April 2019, das Projekt Brüder-Grimm-Platz zu fördern, stellt die 

Stadt Kassel den als Anlage 2 beigefügten Entwurf des Zuwendungsantrags.  

Die finanziellen Mittel für die Planung und die Umsetzung des Projektes sollen zur 

Verfügung gestellt werden.“ 

 

Stadtrat Stochla und Herr Büsscher, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, 

beantworten die Fragen der Ausschussmitglieder. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, AfD, Kasseler Linke, FDP+Freie Wähler+Piraten 

Ablehnung: CDU 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Nationales Projekt des Städtebaus  

– Neugestaltung des Brüder-Grimm-Platzes - Zuwendungsantrag, 101.18.1421, wird 

zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Schwalm 
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4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/ 40 

„Eissport–Trainingshalle, Am Sportzentrum“ 

(Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.1422 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für das Gebiet zwischen der westlich liegenden Straße Am Auestadion, südlich 

liegenden Straße Am Sportzentrum und nördlich angrenzend an den Schönfelder 

Bach in der Parzelle 59/13 in der Gemarkung Niederzwehren und östlich angrenzend 

an die Sportflächen Hockeyplatz und Fußballplatz auf der Parzelle 59/56, in der 

Gemarkung Niederzwehren, soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 

Kassel Nr. I/40 „Eissport–Trainingshalle, Am Sportzentrum“ gemäß § 2 Abs. 1 

Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 30 (2) BauGB aufgestellt werden. 

 

Ziel und Zweck der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Errichtung einer Eissport-Trainingshalle zu schaffen, die Einfügung in den 

stadträumlichen Kontext der Karls- und Fuldaaue zu gewährleisten und eine 

qualitätsvolle bauliche Gestaltung am Stadteingang zu sichern.“ 

 

Stadtrat Stochla und Herr Büsscher, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, 

führen in das Thema ein, erläutern den Aufstellungsbeschluss und beantworten weitere 

Fragen der Ausschussmitglieder. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung:  SPD, CDU, B90/Grüne 

Ablehnung:  -- 

Enthaltung:  AfD, FDP+Freie Wähler+Piraten 

Nichtbeteiligung:  Kasseler Linke 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel 

Nr. I/ 40 „Eissport–Trainingshalle, Am Sportzentrum“ (Aufstellungsbeschluss), 

101.18.1422, wird zugestimmt. 
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Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Müller 

 

 

5. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/14 "Fiedlerstraße / Eisenschmiede" 

(Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.1423 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für das Gebiet zwischen Bunsenstraße im Westen, Eisenschmiede im Norden, dem 

Wohngebiet an der Schaumbergstraße/Silcherstraße/Wilhelmsthaler Straße im 

Osten und Haarmannweg im Süden soll der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/14 

„Fiedlerstraße / Eisenschmiede“ gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 30 

Abs. 1 BauGB aufgestellt werden. 

 

Ziel und Zweck der Planung ist eine geordnete städtebauliche Entwicklung für den 

gesamten Bereich. Als Planungsabsicht ist die Ansiedlung von Wohnnutzung sowie 

die Schaffung von Flächen für Dienstleistung und Gemeinbedarf vorgesehen. Hierfür 

soll ein ‚qualifizierter Bebauungsplan‘, insbesondere unter der Beachtung 

städtebaulicher Aspekte, der Sicherstellung einer geordneten verkehrlichen 

Anbindung im Bereich der Fiedlerstraße und der Berücksichtigung derzeitiger 

Bedarfe der Stadt Kassel aufgestellt werden.“ 

 

Stadtrat Stochla beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/14 

"Fiedlerstraße / Eisenschmiede" (Aufstellungsbeschluss), 101.18.1423, wird 

zugestimmt. 
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Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dreyer 

 

 

6. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/50 "Wolfsgraben" 

(Aufstellungsbeschluss und Anordnung der Umlegung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.1424 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„a) „Für den überwiegenden Teil des Innenbereiches zwischen Spiekershäuser Straße, 

Wolfsgraben und Zeppelinstraße mit einer Fläche von rund 2,9 ha sowie die 

zugehörigen Abschnitte der Zeppelinstraße und der Spiekershäuser Straße soll der 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/50 ‚Wolfsgraben‘ gemäß § 2 Abs. 1 

Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 30 Abs. 1 BauGB aufgestellt werden.  

 

 

Das Bebauungsplanverfahren wird beschleunigt nach § 13a BauGB durchgeführt. Ziel 

und Zweck ist Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Entwicklung von Wohnbauflächen“. 

b) „Anordnung der Umlegung 

Im Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. VI/50 

‚Wolfsgraben‘ wird eine Umlegung nach § 46 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

angeordnet. Die Anordnung dient der Verwirklichung der Ziele dieses 

Bebauungsplanes. 

Als Umlegungsstelle wird der Magistrat – Liegenschaftsamt – eingesetzt. 

Die Umlegung ist gemäß § 56 BauGB durchzuführen.“ 

 

Stadtrat Stochla und Herr Büsscher, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, 

beantworten die Fragen der Ausschussmitglieder.  

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
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Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/50 

"Wolfsgraben" (Aufstellungsbeschluss und Anordnung der Umlegung), 101.18.1424, 

wird zugestimmt. 

 

Im Rahmen der Diskussion bringt Stadtverordnete Bock, Fraktion Kasseler Linke, 

folgenden Änderungsantrag ein: 

 

 

 Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Erster Satz im 2. Absatz zu a)  

„Das Bebauungsplanverfahren wird beschleunigt nach § 13a BauGB durchgeführt.“ 

wird gestrichen. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke 

Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP+Freie Wähler+Piraten 

Enthaltung: AfD 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel 

Nr. VI/50 "Wolfsgraben" (Aufstellungsbeschluss und Anordnung der Umlegung), 

101.18.1424, wird abgelehnt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Bock 

 

 

Tagesordnungspunkt 11 wird vorgezogen. 

 

 

11. Einladung "Stadt in Bewegung: Nächster Halt Zukunft!" 

Antrag der Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten 

- 101.18.1447 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
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Der Magistrat wird gebeten, zeitnah die Initiative „Stadt in Bewegung:  

Nächster Halt Zukunft!“ nach Kassel einzuladen, so dass sich deren Bus auf einem 

öffentlichkeitswirksamen Standort in der Innenstadt den Bürgern und der 

Verwaltung präsentieren kann. 

 

Stadtverordneter Nölke, Fraktion FDP+Freie Wähler+Piraten, begründet den Antrag. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  

 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Dem Antrag der Fraktion FDP+Freie Wähler+Piraten betr. Einladung "Stadt in 

Bewegung: Nächster Halt Zukunft!", 101.18.1447, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Nölke 

 

 

7. Zahl der Um- und Ausbaumaßnahmen mit Erhebung von Straßenbeiträgen 

Anfrage der Fraktion FDP+ Freie Wähler + Piraten 

- 101.18.1397 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

8. KVG Betrieb für Nutzer*innen aufrechterhalten 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.18.1398 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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9. Baumaßnahmen in Kassel 

Anfrage der CDU-Fraktion 

- 101.18.1400 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

10. Gestaltung Karlsplatz / documenta-Institut 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.18.1429 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

11. Einladung "Stadt in Bewegung: Nächster Halt Zukunft!" 

Antrag der Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten 

- 101.18.1447 - 

 

wurde vorgezogen, Behandlung nach TOP 6 

 

 

12. Integriertes Entwicklungskonzept Kasseler Osten (ISEK) 

Gemeinsame Anfrage der Fraktionen SPD und B90/Grüne und des 

Stadtverordneten Andreas Ernst 

- 101.18.1455 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

Ende der Sitzung: 18:51 Uhr 

 

 

 

 

 

Dominique Kalb Sabine John 

Vorsitzender Schriftführerin 


	Dokumente
	Öffentliche Niederschrift 19.09.2019 Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr  (exportiert: 31.10.2019)


